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Selbständiges Sichern und Aufsichtspflicht

Richtlinien  des  DAV  (2012/2023)

?



 

Peter Klein

Gruppengröße
DGUV (2023)

Schule:

15 TN pro Lehrkraft
5 Seilschaften
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Verantwortlichkeit
DGUV (2023)

Schule:

„Auch wenn fachkundiges Personal der Kletterhalle 
die Lerngruppe übernimmt und schult, ist die 

pädagogische Fachkraft oder Lehrkraft für diese 
Kita- oder Schulveranstaltung weiterhin 

verantwortlich.“

DGUV Information 202-018, 2023
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Selbständiges Sichern und Aufsichtspflicht

Richtlinien  des  DAV  (2012)

Sicherungskompetenz Aufsichtsform

+ situative Bedingungen
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Selbständiges Sichern und Aufsichtspflicht

Richtlinien  des  DAV  (2012)

Kontrolle
mit Hintersicherung

Georg Sojer  in Bergundsteigen 2/12, veränd.
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Selbständiges Sichern und Aufsichtspflicht

Richtlinien  des  DAV  (2012)

Betreuung
verbale / psychische  Hilfe

Georg Sojer  in Bergundsteigen 2/12, veränd.
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Selbständiges Sichern und Aufsichtspflicht

Richtlinien  des  DAV  (2012)

Mischform

Kontrolle und 
Betreuung

Georg Sojer  in Bergundsteigen 2/12, veränd.
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Selbständiges Sichern und Aufsichtspflicht

Richtlinien  des  DAV  (2012)

Sicherungskompetenz Aufsichtsform

Kontrolle
mit Hintersicherung

Betreuung
verbale / psychische Hilfe

Selbständiges 
Sichern

Grobe Bewältigung der Sicherung

Sammeln von Wissen, Bewegungs-
und Handlungserfahrungen

Beherrschung der Sicherung

Üben und Automatisieren
(Niveau DAV Kletterschein)

Variable Beherrschung  d. Sich.

unter Störeinflüssen und 
unterschiedlichen Bedingungen



 

Peter Klein

Selbständiges Sichern und Aufsichtspflicht

Richtlinien  des  DAV  (2012)

Sicherungskompetenz Aufsichtsform

Kontrolle
mit Hintersicherung

Betreuung
verbale / psychische Hilfe

Selbständiges 
Sichern

Grobe Bewältigung der Sicherung

Sammeln von Wissen, Bewegungs-
und Handlungserfahrungen

Beherrschung der Sicherung

Üben und Automatisieren
(Niveau DAV Kletterschein)

Variable Beherrschung  d. Sich.

unter Störeinflüssen und 
unterschiedlichen Bedingungen

ab circa 8 Jahren

erst ab 14 Jahren
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Selbständiges Sichern und Aufsichtspflicht

Richtlinien  des  DAV  (2012)

Motorische Kompetenz

Stefan Winter in Bergundsteigen 2/12, veränd.
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Selbständiges Sichern und Aufsichtspflicht

Richtlinien  des  DAV  (2012)

Kognitive Kompetenz

Stefan Winter in Bergundsteigen 2/12, veränd.
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Selbständiges Sichern und Aufsichtspflicht

Richtlinien  des  DAV  (2012)

Soziale Kompetenz

Stefan Winter in Bergundsteigen 2/12, veränd.
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Selbständiges Sichern und Aufsichtspflicht

Richtlinien  des  DAV  (2012)



 

Peter Klein



 

Peter Klein



 

Peter Klein
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„Unternehmungen mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko 

(Wanderungen im Hochgebirge oder Watt, Baden in offenen 

Gewässern, Ski- und Wassersport u.a.) bedürfen besonders 

sorgfältiger Vorbereitung. Dazu gehört auch das Einholen von 

Informationen über typische Gefahren (Gelände, Wetter, 

Strömungen Gezeiten etc.). 

Solche Unternehmungen sind nur zulässig, wenn die 

Leiterin oder der Leiter und ggf. weitere Begleitpersonen

über spezifische fachliche Eignung und Erfahrung 

verfügen.

Erforderlichenfalls sind ortskundige Fachkräfte hinzuzuziehen. 

Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen sind mit den 

Teilnehmern eingehend zu erörtern und verbindlich 

festzulegen.”

RdErl. d. Kultusministeriums v. 24.7.1992,    § 5 Absatz 5.5

Richtlinien für Schulwanderungen und Schulfahrten
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H. Serfas, MBFJ, Abt. 4c (12.10.06)

„Schülerinnen und Schüler unterliegen nach § 34 der Übergreifenden 

Schulordnung auch bei „sonstigen schulischen Veranstaltungen“ der 

Aufsicht der Lehrkräfte. Eine vollständige Übergabe der Verantwortung 

in Kletterhallen auf das dortige Personal verbietet sich daher. Allenfalls 

wäre es denkbar, dass die Aufsicht der Lehrkräfte auf eine 

Beobachtungsfunktion beschränkt wird, wenn

- Hallenbetreiber über Fachpersonal verfügt, 

- dieses der Schülergruppe allein und ausschließlich in angemessener    

Zahl zur Verfügung gestellt wird und

- für die Aufsichtsperson (die Lehrkraft) erkennbar ist, dass dieses 

Fachpersonal in der Lage ist, mit den Schülerinnen und Schülern 

umzugehen.

Letzteres ist sicher nicht bei jeder Altersgruppe gegeben.“

„Kann eine Lehrkraft ihre Schülergruppe z.B. in einer kommerziell 
betriebenen Kletterhalle vollständig in die Zuständigkeit des 
Hallenbetreibers übergeben?“

Kletterhalle, Seilgarten, Aufsichtspflicht
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H. Serfas, MBFJ, Abt. 4c  (12.10.06)

„Die Lehrkraft, die eine solche schulische Veranstaltung plant, 

muss sich über den Sicherheitsstandard einer solchen Halle 

und das Fachpersonal informieren 

(Kriterien können sein erfolgte TÜV-Abnahme, Zertifizierung des 

Personals und ähnliches). 

Die Lehrkraft trägt letztendlich die Verantwortung 

„in loco parentis“ anstelle der Eltern.“

„Besteht die Pflicht, sich über die Qualifikation des Betreuungspersonals
im Vorfeld bzw. aktuell zu informieren bzw. die angewandten 
Sicherungsmethoden auf ihre aktuelle Gültigkeit (Lehrmeinung, 
Eigenregeln des Sports) oder ihre Angemessenheit für die Gruppe zu 
beurteilen?“

Kletterhalle, Seilgarten, Aufsichtspflicht
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H. Serfas, MBFJ, Abt. 4c  (12.10.06)

„Die Information der Eltern muss die Gefahrenlage deutlich 

beschreiben.

Die notwendige Zustimmung der Eltern entbindet nicht von der 

Verantwortung für eine solche Veranstaltung, denn nur die 

Lehrkraft ist vor Ort und sieht ggf. Missstände.“

„Muss die Information der Eltern im Vorfeld des Besuchs einen Hinweis 
auf mögliche Gefahren enthalten und muss die ausdrückliche 
Genehmigung der Eltern schriftlich eingeholt werden?“

Kletterhalle, Seilgarten, Aufsichtspflicht
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H. Serfas, MBFJ, Abt. 4c  (12.10.06)

„Weitere hilfreiche Quellen, die sich mit der Frage „Aufsicht“ 

beschäftigen:

- die Verwaltungsvorschrift

„Aufsicht“ vom 4. Juni 1999 (GAmtsbl. S. 328) – geändert 

durch VV vom 9. Juli 2002 (GAmtsbl. S: 384) und 

- die Schulwanderrichtlinie vom 4. November 2005 

(GAmtsbl. S. 12).“

Kletterhalle, Seilgarten, Aufsichtspflicht
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